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Baufeld B 

Lagebezug: RD83       

Höhenbezug: DHHN2016
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Absperrschrankengitter zum Gehweg mit Warnleuchten
gemäß RSA Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2
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Allgemeine Anforderungen:

• Die Zugänglichkeit der Grundstücke ist zu gewährleisten und zeitweise Sperrungen der Zufahrten sind abzustimmen
• Fußgängerführung entsprechend Baufortschritt anpassen
• 	bei „Anlieger frei“ Gewährleistung von 3,0 m Fahrgassenbreite exkl. Verkehrssicherung
• Gehwegbreite von mindestens 1,30 m ist zu gewährleisten (kurze Abschnitte min. 1,0 m)
• Breite Fahrsstreifen MIV von mindestens 3,50 m ist zu gewährleisten!
• bei Gehwegen mit „Radfahrer frei“ ist eine Gehwegbreite von 1,50 m zu gewährleisten
• Fußgängerbeschilderung (Z1000-12/22) ist auf der Baustelle vorzuhalten und entsprechend
• Baufortschritt anzupassen!
• Widersprüchliche Beschilderung ist vollständig abzudecken und Schilder, die entfernt
• werden müssen, sind sofort mobil zu ersetzen
• nach Einrichtung der Baustelle ist die überflüssige Beschilderung zu entfernen
• Halteverbotsschilder im Baufeld mit Beginn der Bauphase entfernen
• nach Ende der Baumaßnahme:
	Herstellung der Markierung und Beschilderung gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung

Baufeld B

Baufeld C

Baufeld A

Gilt nur in Verbindung mit der 
verkehrsrechtlichen Anordnung!
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Regelpläne VwdB nach RSA 21

Die Darstellung der Flurstücksgrenzen dient nur zu Übersichtszwecken
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